
    

 

 

Amtsblatt  

des Landratsamtes Ostallgäu 
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  7.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag     7.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 

 
Öffnungszeiten Bürgerservice:  
Montag und Dienstag   7.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
 
 

 

Jahrgang 81 Donnerstag, 19.02.2026 Nummer 5 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Federico Obaid, geb. 22.05.2000 in Dolo, wohnhaft 

in I - 33032 Fiesso D'Artico, Via Riviera del Brenta 15. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG).  

Der Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 19.01.2026, 

Aktenzeichen 30-1430; Grund des Bescheids: Aberkennung 

des Rechts, von einer ausländischen Fahrerlaubnis in 

Deutschland Gebrauch machen zu dürfen kann beim 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Fahrerlaubnisbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Stefan Miller                 Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Halit Tiranc, geb. 20.06.1998 in Diyarbaker, zuletzt 

wohnhaft in 86807 Buchloe, Löwengrube 15, z. Zt. 

unbekannten Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG).  

Der Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 05.02.2026, 

Aktenzeichen 30-1430; Grund der Anordnung: Versagung der 

Erteilung Fahrerlaubnis kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Era Berisha                 Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben Zustellung an den/die Erben von Herrn 

Dr Heinz-Joachim Michael Hübner, St.-Mang-Weg 10, 87645 

Schwangau 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). 

Die Anordnung des Landratsamtes Ostallgäu vom 16.02.2026, 

Aktenzeichen 30-1420/OAL C105, Vollzug der FZV, Grund der 

Anordnung: Fehlender Versicherungsschutz, kann beim 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Kfz-Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sarah Greiter                                        Eapl.: 30-1420/OAL C105 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Franz Hartmann, 

Schloßbergstraße 14, 87677 Stöttwang, Halter verstorben 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 17.02.2026, Aktenzeichen 30-

1420/OAL CA578 wegen Vollzug der FZV; Grund der 

Anordnung: Änderung der Halterdaten, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Lisa Mc Callion                                   Eapl.: 30-1420/OAL CA578 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Daniel Stankovic, Wasser 

Str. 110, 81827 München, z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 16.02.2026, Aktenzeichen 30-

1420/OAL LS110, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 



 

 

Verena Schmölz                                Eapl.: 30-1420/OAL LS110 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Zweckverbands zur Wasserversorgung der 

Oberen Singoldgruppe, Landkreis Ostallgäu, für das 

Haushaltsjahr 2026 

I. Auf Grundlage der §§ 20 ff. der Verbandssatzung und Art. 40 

des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 

erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Erfolgsplan 

in den Erträgen mit           687.900 € 

und Aufwendungen mit         623.800 € 

und einem daraus resultierenden Jahresgewinn von     64.100 € 

und im Vermögensplan  

in den Einnahmen und Ausgaben mit     1.009.100 € 

ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 728.100 € 

festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 

künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird auf 100.000 

€ festgesetzt.   

§ 5 

Eine Betriebskostenumlage nach § 22 Abs. 3, bzw. eine 

Investitionsumlage nach § 22 Abs. 2 der Verbandssatzung wird 

nicht erhoben.  

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Waal, den 05.02.2026 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberen Singold-

Gruppe 

Robert Protschka, Verbandsvorsitzender 

II. Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 21.01.2026, Az.: 10 9410.7, rechtsaufsichtlich 

genehmigt. 

III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Stadtwerke Landsberg 

KU, Epfenhauser Str. 12, 86899 Landsberg am Lech, zu den 

allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf (Art. 40 

Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ralf Kinkel, Leitender Regierungsdirektor         Eapl.: 10-9410.7 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Arnold Alois Schneider, 

Alpenstr. 3886807 Buchloe, z. Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 18.02.2026, Aktenzeichen 30-

1420/OAL T717 wegen Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Änderung der Halterdaten, kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Stella Keller                                         Eapl.: 30-1420/OAL T717 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 

keine Änderungen mehr vorgenommen werden. 
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